
34 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über den Antrag (43/ A) der Abgeordneten Or. 
Schranz, Or. Feurstein und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkom
mensteuergesetz 1988, BGBl. Nr.400/1988, 

geändert wird 

Die Abgeordneten Dr. S c  h r a n z, Dr. F e  u r 
s t e i n  und Genossen haben am 12. Dezember 1990 
den gegenständlichen Antrag im Nationalrat 
eingebracht und wie folgt begründet: 

Im EStG 1972 waren Bezüge aus der gesetzlichen 
Unfallversorgung steuerfrei. Diese Steuerbefreiung 
wurde in das EStG 1988 nicht übernommen. Es war 
geplant, anstelle der bis zum Jahr 1988 gegebenen 
Steuerfreiheit Anpassungen im Leistungsrecht der 
gesetzlichen Unfallversorgung vorzunehmen. Zu 
derartigen Anpassungen ist es aber nicht gekom
men. Es soll daher zur Rechtslage, wie sie vor dem 
Inkrafttreten des EStG 1988 gegolten hat, zurück-

Mrkvicka 

Berichterstatter 

gekehrt und wieder eine generelle Steuerfreiheit für 
Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversorgung 
eingeführt werden. 

Der Finanzausschuß hat den Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 13. Dezember 1990 in Verhand
lung genommen. Zum Gegenstande sprachen außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten R e s c h, 
Dr. F e  u r s  t e i n, Dr. D i t z und Mag. S c h r e  i -
n e  r. 

Bei der Abstimmung wurde der Initiativantrag mit 
Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der National-
rat wolle dem a n  g e s c hi 0 s s e n  e n G e s e t  z - . '

. e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung ,. 
erteilen. 

Wien, 1990 12 13 

Dr. Nowotny 

Obmann 
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2 34 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommen
steuergesetz 1988, BGBI. Nr. 400/1988, geän

dert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Artikel I 

Das Einkommensteuergesetz 1988, 
Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch 
Nr. 281/1990, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 Z 4 lautet: 

BGBI. 
BGBI. 

,,4. a) das Wochengeld und vergleichbare Bezüge 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
sowie dem Grunde und der Höhe nach 
gleichartige Zuwendungen aus Versor
gungs- und Unterstützungseinrichtungen 
der Kammern der selbständig Erwerbstäti
gen 

b) Erstattungsbeträge aus einer gesetzlichen 
Sozialversicherung für Kosten der Kran
kenheilbehandlung und für Maßnahmen 
der Rehabilitation sowie dem Grunde und 
der Höhe nach gleichartige Beträge aus 
Versorgungs- und U nterstützungseinrich
tungen der Kammern der selbständig 
Erwerbstätigen 

c) Bezüge aus einer gesetzlichen Unfatlver
sorgung oder aus einer ausländischen 
gesetzlichen Unfallversorgung, die einer 
inländischen gesetzlichen Unfallversor
gung entspricht, sowie dem Grunde und 
der Höhe nach gleichartige Bezüge aus 

Versorgungs- und Unterstützungseinrich
tungen der Kammern der selbständig 
Erwerbstätigen 

d) Sachleistungen aus der gesetzlichen Sozi
alversicherung oder aus einer ausländi
schen gesetzlichen Sozialversicherung, die 
der inländischen gesetzlichen Sozialversi
cherung entspricht 

e) Übergangsgelder aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung." 

2. Im § 69 Abs. 2 lautet der erste Satz: 

"Werden durch einen Versicherungsträger vor
übergehend Bezüge aus einer gesetzlichen Kran
kenversorgung gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 lit. c und e an 
einen Arbeitnehmer ausgezahlt, so sind von diesen 
Beträgen 22% Lohnsteuer einzubehalten, soweit sie 
230 S täglich übersteigen." 

Artikel II 

Artikel I ist anzuwenden, 
1. wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 

erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1991, 

2. wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder durch Jahres
ausgleich festgesetzt wird, für Lohnzahlungs
zeiträume die nach dem 31. Dezember 1990 
enden. 

ABSCHNITT II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 
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